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1. Instanz

Aktenzeichen S 9 U 74/17
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2. Instanz

Aktenzeichen L 3 U 4278/17
Datum 20.03.2019

3. Instanz

Datum -

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts
Mannheim vom 09.10.2017 wird zurÃ¼ckgewiesen.

AuÃ�ergerichtliche Kosten sind auch im Berufungsverfahren nicht zu
erstatten.

Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand

Zwischen den Beteiligten ist im Rahmen eines Ã�berprÃ¼fungsverfahrens die
GewÃ¤hrung einer Verletztenrente wegen des Arbeitsunfalls vom 02.08.2010
streitig.

Der 1961 geborene KlÃ¤ger erlitt im Laufe der vergangenen Jahre wiederholt
UnfÃ¤lle mit SchÃ¤del- bzw. HalswirbelsÃ¤ulen-(HWS)-Beteiligung, so 1976
(damalige Diagnosen u.a. Commotio cerebri, Nasenbeinfraktur, vgl. D-Arztbericht
des P), 1984 (Diagnose: leichte SchÃ¤delprellung mit Platzwunde, D-Arztbericht des
D) und 1997 (Diagnose: u.a. Platzwunde am Kinn, kein Anhalt fÃ¼r Commotio
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cerebri, D-Arztbericht des R).

Am 02.08.2010 stieÃ� der KlÃ¤ger im Rahmen seiner versicherten TÃ¤tigkeit bei
der Firma G AG, wÃ¤hrend er einen Luftverteiler reinigen wollte, mit dem Kopf an
eine Metallverstrebung (Unfallanzeige des Arbeitgebers vom 06.08.2010). Der D-
Arzt R im Krankenhaus E diagnostizierte im Zuge der Erstversorgung am 02.08.2010
beim KlÃ¤ger eine Commotio cerebri sowie eine SchÃ¼rfwunde links parietal (D-
Arztbericht vom 03.08.2010). Im Bericht Ã¼ber die am 02.08.2010 durchgefÃ¼hrte
Computertomographie des SchÃ¤dels wurde von einem unauffÃ¤lligen SchÃ¤del-
CT, insbesondere ohne Hinweis fÃ¼r Blutungen oder Infarktzeichen, berichtet.
WÃ¤hrend der stationÃ¤ren Krankenhausbehandlung des KlÃ¤gers erfolgte am
04.08.2010 eine nervenÃ¤rztliche Untersuchung durch W mit MRT-Bildgebung. W
berichtete von einem neurologisch unauffÃ¤lligen Befund mit Ausnahme einer
BewegungseinschrÃ¤nkung der HWS bei schon seit lÃ¤ngerer Zeit eingeschrÃ¤nkter
Beweglichkeit der HWS und einer fraglichen Aggravation. Insgesamt, so W, bestehe
beim KlÃ¤ger ein Zustand nach leichtgradiger Commotio cerebri ohne Hinweise auf
gravierendere Traumafolgen auf neurologischem Fachgebiet. Eine am 11.08.2010
durchgefÃ¼hrte Untersuchung in der HNO-Klinik des UniversitÃ¤tsklinikums H
ergab keinen Anhalt fÃ¼r einen peripher-vestibulÃ¤ren Schwindel oder fÃ¼r eine
Contusio labyrinthi.Â  B veranlasste am 18.08.2010 unter der Verdachtsdiagnose
einer organischen HirnschÃ¤digung eine Vorstellung beim Neurochirurgen der
Notfallambulanz in H. O stellte einen â�� abgesehen von einer diskreten
Gangunsicherheit ohne Fallneigung â�� unauffÃ¤lligen neurologischen Befund fest.
In psychischer Hinsicht kÃ¶nne er eine Aggravation, Simulation oder ein
hirnorganisches Psychosyndrom nicht sicher ausschlieÃ�en. Er stellte die Diagnosen
einer SchÃ¤delprellung und Commotio labyrinthi. Ein schwerwiegendes
SchÃ¤delhirntrauma liege nicht vor, mit FolgeschÃ¤den sei nicht zu rechnen. Eine
neurochirurgische Behandlungsindikation bestehe nicht. Im Oktober 2010 erfolgte
eine weitere radiologische Untersuchung des KlÃ¤gers im Radiologiezentrum K
durch F. Der KlÃ¤ger sei als Fahrer im Zuge eines Frontalunfalls mit einem PKW vom
Typ Kombi zusammengestoÃ�en und habe dabei seinen Kopf im Fahrzeuginneren
angeschlagen. Mit den in der Funktions-CT nachgewiesenen
BewegungseinschrÃ¤nkungen sei die Existenz einer sogenannten funktionellen
KopfgelenksstÃ¶rung erwiesen. Dies sei nach einem durchgemachten
Beschleunigungstrauma der HWS auch kein Einzelfall. In zwei beigezogenen
Stellungnahmen berichteten die A-W und der S Ã¼ber Konsultationen des KlÃ¤gers
im Oktober 2009 (A-W) bzw. in 2005, 2008 und 2009 (S) u.a.aufgrund eines
beidseitigen Tinnitus. Dabei berichtete der KlÃ¤ger gegenÃ¼ber S Ã¼ber eine sehr
hohe Belastung durch den Tinnitus; S diagnostiziere einen Tinnitus Grad II im
oberen Bereich. GestÃ¼tzt auf eine ambulante Untersuchung des KlÃ¤gers im
Januar 2011 erstattete H1, einen hno-Ã¤rztlichen Untersuchungsbericht. FÃ¼r die
vorgebrachten Schwindelbeschwerden, so H1, habe sich kein morphologisches
Korrelat gefunden. Insgesamt erscheine die Untersuchung durch
Verdeutlichungstendenzen des KlÃ¤gers erheblich verfÃ¤lscht, welche ihre Ursache
in einer psychosomatisch-psychiatrischen Erkrankung haben kÃ¶nnten.

GestÃ¼tzt auf eine ambulante Untersuchung des KlÃ¤gers im Mai 2011 erstattete
dann H2, einÂ  Fachgutachten. In der Zusammenschau der Vorgeschichte sei
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festzuhalten, dass beim KlÃ¤ger bereits seit vielen Jahren immer wieder psychische
BefindlichkeitsstÃ¶rungen aufgetreten seien. Nach ihrer EinschÃ¤tzung liege beim
KlÃ¤ger eine KonversionsstÃ¶rung vor, die sich auf dem Boden einer primÃ¤r
erhÃ¶hten psychischen VulnerabilitÃ¤t entwickelt habe. Die vorliegende
Symptomatik habe sich aufgrund wunschbedingter unbewusster Vorstellungen des
KlÃ¤gers entwickelt, weshalb ein Ã¼berzeugender Ursachenzusammenhang mit
dem Unfallereignis nicht angenommen werden kÃ¶nne. Eine substantielle
HirnlÃ¤sion habe ausgeschlossen werden kÃ¶nnen. Es bestÃ¼nden keinerlei
Hinweise fÃ¼r eine organische HirnschÃ¤digung.

Z erstattete anschlieÃ�end aufgrund ambulanter Untersuchung im Juli 2011 ein
Gutachten auf hno-Ã¤rztlichem Gebiet. Der KlÃ¤ger klage posttraumatisch Ã¼ber
die Zunahme eines OhrgerÃ¤usches und insbesondere Ã¼ber
Schwindelbeschwerden. Allerdings lasse sich einem vom KlÃ¤ger zur Untersuchung
mitgefÃ¼hrten Krankheitsbericht der B1 entnehmen, dass der KlÃ¤ger seit Juli 2005
Ã¼ber einen zunehmenden Tinnitus, zunehmende Kopfschmerzen und
KonzentrationsstÃ¶rungen klage. FÃ¼r die vom KlÃ¤ger behauptete
posttraumatische Zunahme des Tinnitus fehle es an einem fassbaren
morphologischen Korrelat. Folge man dem neurologisch-psychiatrischen Gutachten
der H2, seien die demonstrierten Beschwerden psychischer Natur. Eine
unfallbedingte Verschlimmerung kÃ¶nne hno-Ã¤rztlich daher nicht festgestellt
werden.

Mit Bescheid vom 07.10.2011 anerkannte die Beklagte den Unfall vom 02.08.2010
als Arbeitsunfall. Dabei habe sich der KlÃ¤ger eine GehirnerschÃ¼tterung sowie
eine SchÃ¼rfwunde am Kopf zugezogen. Diese Verletzungen seien nach 3 Wochen
ausgeheilt gewesen. Ein Anspruch auf Rente bestehe nicht. Als Folgen des
Arbeitsunfalls nicht anerkannt wÃ¼rden, weder im Sinne der Entstehung noch im
Sinne der Verschlimmerung, eine HÃ¶rminderung beidseits, ein Tinnitus beidseits,
SehstÃ¶rungen, Schwindelbeschwerden mit GangstÃ¶rung und eine
KonversionsstÃ¶rung. Den hiergegen eingelegten Widerspruch wies die Beklagte
mit Widerspruchsbescheid vom 07.05.2012 zurÃ¼ck.

Die hiergegen zum Sozialgericht Mannheim (SG) erhobene Klage (Az. S 12 U
1824/12), mit welcher der KlÃ¤ger die GewÃ¤hrung einer Verletztenrente begehrte,
wies das SG gestÃ¼tzt im Wesentlichen auf die Beurteilungen durch die beiden
Gutachter H2 und Z mit Urteil vom 17.12.2013 ab.

Im unter dem Az. L 10 U 341/14 vor dem Landessozialgericht (LSG) Baden-
WÃ¼rttemberg gefÃ¼hrten Berufungsverfahren verfolgte der KlÃ¤ger die
GewÃ¤hrung einer Verletztenrente aufgrund des Arbeitsunfalls vom 02.08.2010
weiter. M diagnostizierte gemÃ¤Ã� seinem auf Antrag des KlÃ¤gers nach Â§ 109
Sozialgerichtsgesetz (SGG) eingeholten Gutachten vom 02.12.2014 nach einer
ambulanten Untersuchung eine SomatisierungsstÃ¶rung, die â��sicherlich nichtâ��
durch das Kopf-Anprall-Trauma im Rahmen des Unfalls vom 02.08.2010 verursacht
worden sei. Nachdem der KlÃ¤ger gegen dieses Gutachten EinwÃ¤nde erhoben und
eine â��Gegendarstellungâ�� des K1 vom 26.01.2015 vorgelegt hatte, wies das
LSG Baden-WÃ¼rttemberg mit Beschluss vom 30.11.2015 die Berufung gegen das
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Urteil des SG zurÃ¼ck und begrÃ¼ndete dies im Wesentlichen damit, dass
aufgrund insoweit bestandskrÃ¤ftiger Entscheidung der Beklagten vom 07.10.2011
feststehe, dass der KlÃ¤ger am 02.08.2010 einen Arbeitsunfall erlitten habe, jedoch
sei seine ErwerbsfÃ¤higkeit infolge dieses Arbeitsunfalls nicht Ã¼ber die 26. Woche
hinaus um wenigstens 20 vom Hundert (v. H.) gemindert gewesen. Er habe sich
nÃ¤mlich bei dem Arbeitsunfall (lediglich) eine leichte GehirnerschÃ¼tterung mit
einer SchÃ¼rfwunde am Kopf zugezogen, die binnen weniger Wochen ausgeheilt
gewesen sei und keine Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit (MdE) begrÃ¼nde. Die von
ihm geltend gemachten umfangreichen weiteren Beschwerden seien nicht auf den
Arbeitsunfall zurÃ¼ckzufÃ¼hren, wie sich aus den Gutachten von H2 und Z ergebe.
Die mangels eines morphologischen Korrelats, insbesondere einer fehlenden
organischen HirnlÃ¤sion als Ursache fÃ¼r die Beschwerden bzw. deren
VerstÃ¤rkung, einzig in Frage kommende psychische Erkrankung kÃ¶nne nicht
wesentlich auf den Arbeitsunfall zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden. H2 sei schlÃ¼ssig und
nachvollziehbar zur Diagnose einer KonversionsstÃ¶rung, die sich auf dem Boden
einer primÃ¤r erhÃ¶hten psychischen VulnerabilitÃ¤t entwickelt habe, gelangt. Das
Unfallereignis habe danach das bereits jahrelang vorliegende fragile psychische
Gleichgewicht des KlÃ¤gers zur Dekompensation gebracht; gleichzeitig â�� so H2
â�� habe der Unfall ihm eine umfassende RegressionsmÃ¶glichkeit gegeben.
Wenngleich das Unfallereignis im naturwissenschaftlichen Sinne ursÃ¤chlich fÃ¼r
eine neuerliche psychische Dekompensation des KlÃ¤gers sei, kÃ¶nne die
KonversionsstÃ¶rung dennoch nicht wesentlich auf das Unfallereignis
zurÃ¼ckgefÃ¼hrt werden. Es seien wunschbedingte Vorstellungen des KlÃ¤gers
neben den eigentlichen Arbeitsunfall als gleichermaÃ�en naturwissenschaftliche
Ursache dieser GesundheitsstÃ¶rung getreten. Diese wunschbedingten
Vorstellungen seien deshalb als konkurrierende Ursache anzusehen. Allerdings
kÃ¶nnten derartige wunschbedingte Vorstellungen des Versicherten nach einem
Arbeitsunfall keinen wesentlichen Ursachenzusammenhang zwischen dem
Unfallereignis und nun bestehenden psychischen GesundheitsstÃ¶rungen
begrÃ¼nden. Sie stÃ¼nden vielmehr der Bejahung eines wesentlichen
Ursachenzusammenhangs zwischen versichertem Arbeitsunfall und der psychischen
StÃ¶rung entgegen. Denn nach dem Unfall seien vorliegend tatsÃ¤chlich keine
dauerhaften kÃ¶rperlichen Unfallfolgen verblieben. Der Ursachenbeitrag des
versicherten Unfalls am Entstehen der KonversionsstÃ¶rung beschrÃ¤nke sich somit
auf die Tatsache, dass Ã¼berhaupt ein Arbeitsunfall passiert sei. Es sei dann die
Vorstellung des KlÃ¤gers entstanden, all seine Beschwerden seien unfallbedingt und
mÃ¼ssten entschÃ¤digt werden. BloÃ�e Vorstellungen Ã¼ber das Vorliegen von zu
entschÃ¤digenden Unfallfolgen seien aber keine versicherte Ursache in der
gesetzlichen Unfallversicherung. Die sich hieraus entwickelnde psychische StÃ¶rung
habe dann â�� so H2 â�� wesentlich auf diesen Wunschvorstellungen beruht, so
dass eine EntschÃ¤digung hierfÃ¼r ausgeschlossen sei. Dem Unfallereignis komme
vor diesem Hintergrund nur die QualitÃ¤t einer Gelegenheitsursache zu. Eine
hiervon abweichende Beurteilung ergebe sich auch nicht aufgrund des auf Antrag
und Kostenrisiko des KlÃ¤gers eingeholten neurologischen Gutachtens des M.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Beschluss vom 30.11.2015, welcher
den Beteiligten (auch den ProzessbevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers) bekannt ist,
Bezug genommen.Â Â Â Â 
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Bereits mit Schreiben vom 27.01.2016 stellte der KlÃ¤ger bei der Beklagten unter
Bezugnahme auf den vorgenannten Beschluss vom 30.11.2015 einen
Ã�berprÃ¼fungsantrag. Mit Bescheid vom 18.07.2016 lehnte die Beklagte die
Ã�berprÃ¼fung des Bescheids vom 07.10.2011 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 07.05.2012 mit erneuter Entscheidung in der Sache
gemÃ¤Ã� Â§ 44 Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X) ab, weil sich aus dem
Schreiben vom 27.01.2016 keine Hinweise ergÃ¤ben, die geeignet wÃ¤ren, Zweifel
an der RechtmÃ¤Ã�igkeit dieser Bescheide zu begrÃ¼nden. Den hiergegen
erhobenen Widerspruch wies die Beklagte mit Widerspruchsbescheid vom
09.11.2016 zurÃ¼ck und bekrÃ¤ftigte, dass fÃ¼r eine Ã�berprÃ¼fung nach Â§ 44
SGB X keine Veranlassung bestehe. Der mit einer Rechtsbehelfsbelehrung
versehene Widerspruchsbescheid wurde gemÃ¤Ã� dem in dem Aktenexemplar
enthaltenen Vermerk am 10.11.2016 zur Post gegeben.

Mit der am 09.01.2017 zum SG erhobenen Klage hat der KlÃ¤ger die GewÃ¤hrung
einer Verletztenrente wegen des Arbeitsunfalls vom 02.08.2010 im
Zugunstenverfahren weiterverfolgt und zunÃ¤chst vorgetragen, dass der
Widerspruchsbescheid vom 09.11.2016 bei ihm erst am 02.01.2017 eingegangen
sei. Des Weiteren hat er gerÃ¼gt, dass die Beklagte die DurchfÃ¼hrung einer
Ã�berprÃ¼fung abgelehnt habe, denn eine solche mÃ¼sse auch ohne neuen
Tatsachenvortrag erfolgen. Der schwere Arbeitsunfall vom 02.08.2010 habe zu
einer schweren GehirnerschÃ¼tterung und neurologischen StÃ¶rungen gefÃ¼hrt.
Zwischenzeitlich habe sich der Gesundheitszustand durch diverse weitere StÃ¼rze
verschlechtert. Aufgrund des schweren Unfallereignisses bestehe eine
Gangunsicherheit. Es sei zu einer Fraktur an Lenden- und Brustwirbel gekommen.
Der KlÃ¤ger hat den Bericht Ã¼ber die MRT-Untersuchung der LendenwirbelsÃ¤ule
vom 28.10.2015, den Bericht Ã¼ber die MRT-Untersuchung der BrustwirbelsÃ¤ule
vom 01.09.2016, die Ã�rztliche Bescheinigung des Arztes B vom 03.11.2015 sowie
den Bericht des Arztes K2 vom 12.05.2016 vorgelegt. Wegen der Einzelheiten der
vorgenannten Unterlagen wird auf Bl. 23/27 der SG-Akte Bezug genommen. Auf
Anforderung des SG hat der KlÃ¤ger das Kuvert, mit welchem ihm der
Widerspruchsbescheid vom 09.11.2016 Ã¼bersandt worden ist, vorgelegt (Datum
bei der Frankierung â��10.11.16â��). AuÃ�erdem ist der Ausdruck einer E-Mail vom
03.01.2017 an die ProzessbevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers zur Akte gereicht
worden, worin unter anderem ausgefÃ¼hrt wird: â��Gestern ist mit verspÃ¤tetem
Posteingang der Widerspruchsbescheid bez. dem Unfall vom 02.08.2010 hier
eingegangen. Unter Schock haben wir festgestellt, dass er schon am 09.11.2016
ausgestellt wurde â�¦ .â�� Der KlÃ¤ger hat erneut darauf hingewiesen, dass sich
sein Zustand weiter verschlimmert habe. Diese Verschlimmerung solle die Beklagte
prÃ¼fen.

Nachdem der KlÃ¤ger auf seinen Antrag auf Einholung von Gutachten nach Â§ 109
SGG lediglich den Kostenvorschuss eingezahlt, jedoch die
KostenverpflichtungserklÃ¤rung nicht vorgelegt hatte, hat das SG nach vorheriger
AnhÃ¶rung der Beteiligten die Klage mit Gerichtsbescheid vom 09.10.2017
abgewiesen. Zwar sei die Klage zulÃ¤ssig, denn ausgehend von dem
unwiderlegbaren Vortrag, dass der KlÃ¤ger den Widerspruchsbescheid vom
09.11.2016 erst am 09.01.2017 (gemeint wohl: 02.01.2017) erhalten habe, sei von
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der Wahrung der Klagefrist auszugehen. Die Klage sei jedoch unbegrÃ¼ndet, weil
die Beklagte zu Recht die DurchfÃ¼hrung eines Ã�berprÃ¼fungsverfahrens
gemÃ¤Ã� Â§ 44 SGB X abgelehnt habe. Hierbei finde ein dreistufiges Aufbauschema
Anwendung. ZunÃ¤chst sei darÃ¼ber zu entscheiden, ob die BehÃ¶rde Ã¼berhaupt
gehalten sei, in eine (sachliche oder rechtliche) Ã�berprÃ¼fung des
bestandskrÃ¤ftigen Bescheids einzutreten. Schon auf dieser ersten Stufe mÃ¼sse
der Antragsteller wenigstens den zu Ã¼berprÃ¼fenden Bescheid bezeichnen und in
allgemeiner Form vorbringen, inwiefern die BehÃ¶rde bei der Erteilung des
betreffenden Bescheids von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen sei bzw.
aus welchen sonstigen GrÃ¼nden der bestandskrÃ¤ftig gewordene Bescheid aus
seiner Sicht rechtswidrig sein solle. Da ein Ã�berprÃ¼fungsverfahren auch von
Amts wegen durchgefÃ¼hrt werden kÃ¶nne, reiche es auch aus, wenn solche
Gesichtspunkte fÃ¼r die BehÃ¶rde aus den sonstigen UmstÃ¤nden des Einzelfalls
â�� also unabhÃ¤ngig von dem Vorbringen des Bescheidadressaten â�� ersichtlich
seien. Der KlÃ¤ger habe schon auf der ersten Stufe keinen Anspruch auf
DurchfÃ¼hrung eines Ã�berprÃ¼fungsverfahrens, denn er fÃ¼hre keinerlei
Gesichtspunkte an, die dafÃ¼r sprechen kÃ¶nnten, dass der zur Ã�berprÃ¼fung
gestellte Bescheid vom 07.10.2011 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom
07.05.2012 auf einem unzutreffend angenommenen Sachverhalt oder auf einer
unrichtigen Rechtsanwendung beruhen kÃ¶nnte. Soweit der KlÃ¤ger eine
Verschlechterung des Gesundheitszustandes geltend mache, sei dies im Rahmen
des Â§ 44 Abs. 1 SGB X belanglos.Â 

Gegen den dem BevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers am 13.10.2017 zugestellten
Gerichtsbescheid ist am 10.11.2017 die vorliegende Berufung beim LSG Baden-
WÃ¼rttemberg eingelegt und zur BegrÃ¼ndung bekrÃ¤ftigt worden, dass der
KlÃ¤ger bei dem Arbeitsunfall vom 02.08.2010 eine schwere GehirnerschÃ¼tterung
erlitten habe. AuÃ�erdem hÃ¤tten sich vielfÃ¤ltige neurologische StÃ¶rungen
eingestellt, was die Beklagte nicht bagatellisieren dÃ¼rfe. Da er vor dem
Arbeitsunfall vom 02.08.2010 offenbar noch vollschichtig arbeitsfÃ¤hig gewesen
sei, dÃ¼rfte eine rentenberechtigende MdE durch den Arbeitsunfall eingetreten
sein. Zum Beweis fÃ¼r die Unfallfolgen und die MdE sei ein unabhÃ¤ngiges
neurologisch-psychiatrisches SachverstÃ¤ndigengutachten und ein unabhÃ¤ngiges
Gutachten auf orthopÃ¤dischem Fachgebiet nach Â§ 106 SGG, hilfsweise nach Â§
109 SGG, einzuholen. Hinsichtlich der geltend gemachten Verschlechterung des
Gesundheitszustandes â��mÃ¶ge die Beklagte rechtsbehelfsfÃ¤higen Bescheid zur
Frage der Verschlimmerung erteilen.â�� Des Weiteren hat der KlÃ¤ger die
Anwendung des in dem angefochtenen Gerichtsbescheid genannten
Dreistufenschemas gerÃ¼gt. Das SG setze sich mit FormalitÃ¤ten und nicht mit der
Sache selbst auseinander, obwohl nach der Rechtsprechung des
Bundessozialgerichts (BSG) im Zugunstenverfahren nach Â§ 44 SGB X durch die
Verwaltung und die Gerichte auch ohne neues Vorbringen des Antragstellers zu
prÃ¼fen sei, ob bei Erlass des bindend gewordenen Verwaltungsakts das Recht
unrichtig angewandt worden sei. Es werde bestritten, dass der KlÃ¤ger eine
unfallunabhÃ¤ngige KonversionsstÃ¶rung erlitten habe. Der Unfallfolgezustand sei
realiter nicht zu trennen, â��weshalb die wesentliche MitursÃ¤chlichkeit zu
beachten ist der Unfallfolgen.â�� Nach der Rechtsprechung des BSG kÃ¶nne selbst
eine verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig niedriger zu wertende Bedingung beruflicher Art sehr wohl
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wesentlich sein. Die Beklagte Ã¼bersehe, dass sie bei fehlender Teilbarkeit des
Unfallfolgezustandes â��Totalreparationâ�� schulde.Â Â 

Der KlÃ¤ger beantragt (den Antrag aus der Berufungsschrift vom 09.11.2017 zum
Teil sachdienlich gefasst),

den Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Mannheim vom 09.10.2017 aufzuheben
und die Beklagte unter Aufhebung des Bescheids vom 18.07.2016 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 09.11.2016 zu verurteilen, den Bescheid vom
07.10.2011 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 07.05.2012
zurÃ¼ckzunehmen und ihm aufgrund des Arbeitsunfalls vom 02.08.2010 eine
Verletztenrente zu gewÃ¤hren, hilfsweise bei StÃ¼tzsituation,
hilfsweise die Revision zuzulassen.

Die Beklagte, die sich im Wesentlichen auf den Akteninhalt und die GrÃ¼nde des
angefochtenen Gerichtsbescheids bezieht, beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Mit Schreiben vom 12.12.2017 an die ProzessbevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers hat
der Senat darauf hingewiesen, dass es nach dem bis zu diesem Zeitpunkt
festgestellten Sachverhalt keinen Anlass gebe, auf Staatskosten noch ein weiteres
Ã¤rztliches Gutachten einzuholen. FÃ¼r eine Antragstellung nach Â§ 109 SGG ist
Frist gesetzt worden bis zum 15.01.2018 und darauf hingewiesen worden, dass in
gleicher Frist der Arzt zu benennen, die Ã¼bersandte
KostenverpflichtungserklÃ¤rung ausgefÃ¼llt und unterschrieben vorzulegen und ein
Vorschuss in HÃ¶he von 2.000,- Euro einzuzahlen sei. In der Folgezeit ist lediglich
der Vorschuss eingezahlt worden.

Auf Anfrage des Senats hat die Beklagte mit Schriftsatz vom 10.07.2018 und haben
mit solchem vom 13.07.2018 die ProzessbevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers jeweils
das EinverstÃ¤ndnis mit einer Entscheidung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung
erklÃ¤rt.Â 

Zur weiteren Darstellung des Sachverhalts und zum Vorbringen der Beteiligten wird
auf den Inhalt der vorliegenden Verwaltungsakte der Beklagten sowie der
Prozessakten Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Die gemÃ¤Ã� Â§Â§ 143 und 144 SGG statthafte und nach Â§ 151 Abs. 1 SGG form-
und fristgerechte und auch im Ã�brigen zulÃ¤ssige Berufung des KlÃ¤gers, Ã¼ber
die der Senat aufgrund des EinverstÃ¤ndnisses der Beteiligten gemÃ¤Ã� Â§ 124
Abs. 2 SGG ohne mÃ¼ndliche Verhandlung durch Urteil entscheidet, ist
unbegrÃ¼ndet.

Gegenstand des Berufungsverfahrens ist die Aufhebung des Gerichtsbescheids des
SG vom 09.10.2017, mit dem die auf die RÃ¼cknahme des Bescheids der Beklagten
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vom 07.10.2011 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 07.05.2012 und die
GewÃ¤hrung einer Verletztenrente sowie die dementsprechende Aufhebung des
dies ablehnenden Bescheids der Beklagten vom 18.07.2016 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 09.11.2016 gerichtete kombinierte Anfechtungs-,
Verpflichtungs- und Leistungsklage im Sinne des Â§ 54 Abs. 1 Satz 1, Abs. 4 SGG
abgewiesen worden ist.

Diese Klage ist zwar zulÃ¤ssig (dazu unter 1.), jedoch unbegrÃ¼ndet (dazu unter
2.).

1.

Zutreffend ist das SG zu dem Ergebnis gelangt, dass die Klage zulÃ¤ssig ist,
insbesondere muss sie als fristgemÃ¤Ã� angesehen werden. 

Die Einhaltung der Klagefrist ist eine Prozessvoraussetzung und von Amts wegen zu
prÃ¼fen, auch noch in der Rechtsmittelinstanz (vgl. vgl. B. Schmidt in: Meyer-
Ladewig/Keller/Leitherer/Schmidt, SGG, 12. Aufl. 2017, Â§ 87 Rn. 8).

Die einmonatige Klagefrist gemÃ¤Ã� Â§ 87 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 SGG ist als gewahrt
anzusehen. Zwar wÃ¤re bei Anwendung des Â§ 37 Abs. 2 Satz 1 SGB X, wonach ein
schriftlicher Verwaltungsakt, der im Inland durch die Post Ã¼bermittelt wird, am
dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als bekannt gegeben gilt, von einer
Bekanntgabe des mit einer zutreffenden Rechtsbehelfsbelehrung versehenen, am
10.11.2016 per einfachem Brief zur Post gegebenen Widerspruchsbescheids vom
09.11.2016 am 13.11.2016 auszugehen und hÃ¤tte die einmonatige Klagefrist
gemÃ¤Ã� Â§ 64 Abs. 2 SGG am 13.12.2016 um 24:00 Uhr geendet, so dass die erst
am 09.01.2017 beim SG erhobene Klage verfristet wÃ¤re. Jedoch gilt die
Bekanntgabefiktion des Â§ 37 Abs. 2 Satz 1 SGB X nach Â§ 37 Abs. 2 Satz 3 SGB X
nicht, wenn der Verwaltungsakt nicht oder zu einem spÃ¤teren Zeitpunkt
zugegangen ist, wobei im Zweifel die BehÃ¶rde den Zugang des Verwaltungsakts
und den Zeitpunkt des Zugangs nachzuweisen hat. WÃ¤hrend im Falle des
Bestreitens des Zugangs Ã¼berhaupt bereits durch bloÃ�es Bestreiten Zweifel in
dem vorgenannten Sinn ausgelÃ¶st werden, kann bei einem â�� wie hier â��
behaupteten verspÃ¤teten Zugang von dem EmpfÃ¤nger erwartet werden, dass er
vortrÃ¤gt, wann genau und unter welchen UmstÃ¤nden er die ErklÃ¤rung erhalten
hat (BSG, Urteil vom 26.07.2007, B 13 R 4/06 R, unter Verweis auf
Bundesverwaltungsgericht, Beschluss vom 24.04.1987, 5 B 132/86, beide in juris).
Der KlÃ¤ger hat bei Klageerhebung vorgetragen, dass der Widerspruchsbescheid
vom 09.11.2016 am 02.01.2017 eingegangen sei. GemÃ¤Ã� dem vorgelegten
Ausdruck der E-Mail an die BevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers vom 03.01.2017 sei
â��gesternâ�� der Widerspruchsbescheid vom 09.11.2016 per â��Posteingangâ��
eingegangen. Ferner hat der KlÃ¤ger das Kuvert vorgelegt. Damit bestehen Zweifel
an der Bekanntgabe am 13.11.2016 nach Â§ 37 Abs. 2 Satz 1 SGB X. Dem
vorliegenden Akteninhalt kann weder entnommen werden, dass der KlÃ¤ger den
Widerspruchsbescheid vor dem 02.01.2017 tatsÃ¤chlich erhalten hat, noch ist
ersichtlich, wie bei einem Postversand per einfachem Brief weitere Ermittlungen
konkrete, Ã¼ber die Angaben des KlÃ¤gers hinausgehende Erkenntnisse erbringen
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kÃ¶nnten. Die Beklagte hat insoweit auch weder auf den Hinweis des SG an die
BevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers vom 04.05.2017, in dem explizit auch auf Â§ 37
Abs. 2 Satz 3 SGB X hingewiesen worden ist und von welchem die Beklagte einen
Abdruck erhalten hat, noch im Berufungsverfahren etwas vorgetragen. Somit ist
ausgehend von einem erst am 02.01.2017 erfolgten Zugang des
Widerspruchsbescheids bei dem KlÃ¤ger die Klageerhebung am 09.01.2017
fristgemÃ¤Ã� erfolgt.Â 

2.

Das SG hat die Klage jedoch jedenfalls im Ergebnis zu Recht abgewiesen, weil sie
unbegrÃ¼ndet ist.

Die begehrte RÃ¼cknahme des Bescheids vom 07.10.2011 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 07.05.2012 richtet sich nach Â§ 44 SGB X. Abs. 1 Satz
1 dieser Vorschrift bestimmt: Soweit sich im Einzelfall ergibt, dass bei Erlass eines
Verwaltungsaktes das Recht unrichtig angewandt oder von einem Sachverhalt
ausgegangen worden ist, der sich als unrichtig erweist, und soweit deshalb
Sozialleistungen zu Unrecht nicht erbracht oder BeitrÃ¤ge zu Unrecht erhoben
worden sind, ist der Verwaltungsakt, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist,
mit Wirkung fÃ¼r die Vergangenheit zurÃ¼ckzunehmen. Bei der hiernach
vorzunehmenden Beurteilung, ob der betreffende Verwaltungsakt bereits bei
seinem Erlass rechtswidrig war, ist der Zeitpunkt des Widerspruchsbescheids
maÃ�gebend (hier: Widerspruchsbescheid vom 07.05.2012), da der ursprÃ¼ngliche
Bescheid durch diesen erst seine abschlieÃ�ende Gestalt gefunden hat (vgl. BSG,
Urteil vom 04.11.1998, B 13 RJ 27/98 R, juris), wobei es nicht auf den Stand der
Erkenntnisse bei Erlass des Verwaltungsakts, sondern im Zeitpunkt seiner
Ã�berprÃ¼fung ankommt und somit eine rÃ¼ckschauende Betrachtungsweise im
Lichte einer eventuell gelÃ¤uterten Rechtsauffassung zu der bei Erlass des zu
Ã¼berprÃ¼fenden Verwaltungsakts geltenden Sach- und Rechtslage zugrunde zu
legen ist (BSG, Urteil vom 26.10.2017, B 2 U 6/16 R, juris).

Ungeachtet der Frage, ob die Beklagte zu Recht auf eine inhaltliche PrÃ¼fung des
Bescheids vom 07.10.2011 in der Gestalt des Widerspruchsbescheids vom
07.05.2012 verzichtet hat (vgl. hierzu BSG, Urteil vom 28.10.2014, B 14 AS 39/13 R,
juris), erweist sich dieser als rechtmÃ¤Ã�ig.

Rechtsgrundlage fÃ¼r die geltend gemachte GewÃ¤hrung einer Verletztenrente ist 
Â§ 56 in Verbindung mit Â§Â§ 72 und 8 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch (SGB VII).

Versicherte, deren ErwerbsfÃ¤higkeit infolge eines Versicherungsfalls Ã¼ber die 26.
Woche nach dem Versicherungsfall hinaus um wenigstens 20 v. H. gemindert ist,
haben Anspruch auf eine Rente (Â§ 56 Abs. 1 Satz 1 SGB VII). Die Folgen eines
Versicherungsfalls sind nur zu berÃ¼cksichtigen, wenn sie die ErwerbsfÃ¤higkeit
um wenigstens 10 v. H. mindern (Â§ 56 Abs. 1 Satz 3 SGB VII). Die MdE richtet sich
nach dem Umfang der sich aus der BeeintrÃ¤chtigung des kÃ¶rperlichen und
geistigen LeistungsvermÃ¶gens ergebenden verminderten ArbeitsmÃ¶glichkeiten
auf dem gesamten Gebiet des Erwerbslebens (Â§ 56 Abs. 2 Satz 1 SGB VII). Bei
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Verlust der ErwerbsfÃ¤higkeit wird Vollrente geleistet; sie betrÃ¤gt zwei Drittel des
Jahresarbeitsverdienstes (Â§ 56 Abs. 3 Satz 1 SGB VII). Bei einer MdE wird Teilrente
geleistet; sie wird in der HÃ¶he des Vomhundertsatzes der Vollrente festgesetzt,
der dem Grad der MdE entspricht (Â§ 56 Abs. 3 Satz 2 SGB VII).

Renten werden an Versicherte von dem Tag an gezahlt, der auf den Tag folgt, an
dem der Anspruch auf Verletztengeld endet oder, wenn kein Anspruch auf
Verletztengeld entstanden ist, der Versicherungsfall eingetreten ist (Â§ 72 Abs. 1
SGB VII).

ArbeitsunfÃ¤lle sind UnfÃ¤lle von Versicherten infolge einer den
Versicherungsschutz nach Â§Â§ 2, 3 oder 6 SGB VII begrÃ¼ndenden TÃ¤tigkeit (Â§
8 Abs. 1 Satz 1 SGB VII). UnfÃ¤lle sind zeitlich begrenzte, von auÃ�en auf den
KÃ¶rper einwirkende Ereignisse, die zu einem Gesundheitsschaden oder zum Tod
fÃ¼hren (Â§ 8 Abs. 1 Satz 2 SGB VII).

Nach der Rechtsprechung des BSG ist fÃ¼r einen Arbeitsunfall im Regelfall
erforderlich, dass die Verrichtung des Versicherten zur Zeit des Unfalls einer
versicherten TÃ¤tigkeit zuzurechnen (innerer beziehungsweise sachlicher
Zusammenhang) ist sowie diese Verrichtung wesentlich ein zeitlich begrenztes, von
auÃ�en auf den KÃ¶rper einwirkendes Ereignis (Unfallereignis) verursacht
(UnfallkausalitÃ¤t) und das Unfallereignis wesentlich einen Gesundheitserstschaden
oder den Tod des Versicherten verursacht (haftungsbegrÃ¼ndende KausalitÃ¤t) hat
(BSG, Urteil vom 31.01.2012, B 2 U 2/11 R, juris, unter Hinweis auf BSG, Urteil vom
29.11.2011, B 2 U 10/11 R, juris; BSG, Urteil vom 18.01.2011, B 2 U 9/10 R, juris;
BSG, Urteil vom 18.11.2008, B 2 U 27/07 R, juris). FÃ¼r die GewÃ¤hrung einer
Verletztenrente ist erforderlich, dass aufgrund des Gesundheitserstschadens
lÃ¤nger andauernde und mit einer rentenberechtigenden MdE zu bewertende
Unfallfolgen â�� Gesundheitsdauerschaden â�� entstanden sind
(haftungsausfÃ¼llende KausalitÃ¤t).

Bei der objektiven Verursachung kommt es darauf an, dass die versicherte
Verrichtung fÃ¼r das Unfallereignis und dadurch fÃ¼r den Gesundheitserstschaden
oder den Tod eine (Wirk-)Ursache war. (Wirk-)Ursachen sind nur solche
Bedingungen, die erfahrungsgemÃ¤Ã� die infrage stehende Wirkung ihrer Art nach
notwendig oder hinreichend herbeifÃ¼hren. Insoweit ist Ausgangspunkt die
naturwissenschaftlich-philosophische Bedingungstheorie, nach der schon jeder
beliebige Umstand als notwendige Bedingung eines Erfolgs gilt, der nicht
hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg entfiele (conditio-sine-qua-non).
Ob die versicherte Verrichtung eine Wirkursache in diesem Sinne war, ist eine rein
tatsÃ¤chliche Frage. Sie muss aus der nachtrÃ¤glichen Sicht (ex post) nach dem
jeweils neuesten anerkannten Stand des Fach- und Erfahrungswissens Ã¼ber
Kausalbeziehungen beantwortet werden. Steht die versicherte TÃ¤tigkeit als eine
der (Wirk-)Ursachen fest, muss sich auf der zweiten Stufe die Einwirkung rechtlich
unter WÃ¼rdigung auch aller weiteren auf der ersten Stufe festgestellten
mitwirkenden unversicherten Ursachen als Realisierung einer in den Schutzbereich
des jeweils erfÃ¼llten Versicherungstatbestandes fallenden Gefahr darstellen. Bei
dieser reinen Rechtsfrage nach der Wesentlichkeit der versicherten Verrichtung
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fÃ¼r den Erfolg der Einwirkung muss entschieden werden, ob sich durch das
versicherte Handeln ein Risiko verwirklicht hat, gegen das der jeweils erfÃ¼llte
Versicherungstatbestand gerade Schutz gewÃ¤hren soll (BSG, Urteil vom
04.12.2014, B 2 U 18/13 R, juris, unter Hinweis auf BSG, Urteil vom 26.06.2014, B 2
U 4/13 R, juris; BSG, Urteil vom 13.11.2012, B 2 U 19/11 R, juris; BSG, Urteil vom
24.07.2012, B 2 U 9/11 R, juris).

Nach der Theorie der wesentlichen Bedingung werden als kausal und
rechtserheblich nur solche Ursachen angesehen, die wegen ihrer besonderen
Beziehung zum Erfolg zu dessen Eintritt wesentlich mitgewirkt haben. Welche
Ursache wesentlich ist und welche nicht, muss aus der Auffassung des praktischen
Lebens Ã¼ber die besondere Beziehung der Ursache zum Eintritt des Erfolgs
beziehungsweise Gesundheitsschadens abgeleitet werden. FÃ¼r die wertende
Entscheidung Ã¼ber die Wesentlichkeit einer Ursache ist allein relevant, ob das
Unfallereignis wesentlich war. Ob eine konkurrierende Ursache es war, ist
unerheblich. â��Wesentlichâ�� ist nicht gleichzusetzen mit â��gleichwertigâ�� oder
â��annÃ¤hernd gleichwertigâ��. Auch eine nicht annÃ¤hernd gleichwertige,
sondern rechnerisch verhÃ¤ltnismÃ¤Ã�ig niedriger zu bewertende Ursache kann
fÃ¼r den Erfolg rechtlich wesentlich sein, solange die andere(n) Ursache(n) keine
Ã¼berragende Bedeutung hat (haben). Ist jedoch eine Ursache oder sind mehrere
Ursachen gemeinsam gegenÃ¼ber einer anderen von Ã¼berragender Bedeutung,
so ist oder sind nur die erstgenannte(n) Ursache(n) â��wesentlichâ�� und damit
Ursache(n) im Sinne des Sozialrechts. Die andere Ursache, die zwar
naturwissenschaftlich ursÃ¤chlich ist, aber nicht als â��wesentlichâ�� anzusehen ist
und damit als Ursache nach der Theorie der wesentlichen Bedingung und im Sinne
des Sozialrechts ausscheidet, kann in bestimmten Fallgestaltungen als
â��Gelegenheitsursacheâ�� oder AuslÃ¶ser bezeichnet werden. FÃ¼r den Fall, dass
die kausale Bedeutung einer Ã¤uÃ�eren Einwirkung mit derjenigen einer bereits
vorhandenen krankhaften Anlage zu vergleichen und abzuwÃ¤gen ist, ist darauf
abzustellen, ob die Krankheitsanlage so stark oder so leicht ansprechbar war, dass
die â��AuslÃ¶sungâ�� akuter Erscheinungen aus ihr nicht besonderer, in ihrer Art
unersetzlicher Ã¤uÃ�erer Einwirkungen bedurfte, sondern dass jedes andere
alltÃ¤glich vorkommende Ereignis zu derselben Zeit die Erscheinung ausgelÃ¶st
hÃ¤tte. Bei der AbwÃ¤gung kann der Schwere des Unfallereignisses Bedeutung
zukommen. Dass der Begriff der â��Gelegenheitsursacheâ�� durch die
Austauschbarkeit der versicherten Einwirkung gegen andere alltÃ¤glich
vorkommende Ereignisse gekennzeichnet ist, berechtigt jedoch nicht zu dem
Umkehrschluss, dass bei einem gravierenden, nicht alltÃ¤glichen Unfallgeschehen
oder besonderen Problemen in der anschlieÃ�enden Heilbehandlung, ein
gegenÃ¼ber einer Krankheitsanlage rechtlich wesentlicher Ursachenbeitrag ohne
Weiteres zu unterstellen ist. Gesichtspunkte fÃ¼r die Beurteilung der besonderen
Beziehung einer versicherten Ursache zum Erfolg sind neben der versicherten
Ursache beziehungsweise dem Ereignis als solchem, einschlieÃ�lich der Art und des
AusmaÃ�es der Einwirkung, die konkurrierende Ursache unter BerÃ¼cksichtigung
ihrer Art und ihres AusmaÃ�es, der zeitliche Ablauf des Geschehens â�� eine
Ursache ist nicht deswegen wesentlich, weil sie die letzte war â��, weiterhin
RÃ¼ckschlÃ¼sse aus dem Verhalten des Verletzten nach dem Unfall, den Befunden
und Diagnosen des erstbehandelnden Arztes sowie der gesamten
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Krankengeschichte. ErgÃ¤nzend kann der Schutzzweck der Norm heranzuziehen
sein. Wenn auch die Theorie der wesentlichen Bedingung im Unterschied zu der an
der generellen Geeignetheit einer Ursache orientierten AdÃ¤quanztheorie auf den
Einzelfall abstellt, bedeutet dies nicht, dass generelle oder allgemeine Erkenntnisse
Ã¼ber den Ursachenzusammenhang bei der Theorie der wesentlichen Bedingung
nicht zu berÃ¼cksichtigen oder bei ihr entbehrlich wÃ¤ren. Die
KausalitÃ¤tsbeurteilung hat auf der Basis des aktuellen wissenschaftlichen
Erkenntnisstandes Ã¼ber die MÃ¶glichkeit von UrsachenzusammenhÃ¤ngen
zwischen bestimmten Ereignissen und der Entstehung bestimmter Krankheiten zu
erfolgen. Das schlieÃ�t eine PrÃ¼fung ein, ob ein Ereignis nach wissenschaftlichen
MaÃ�stÃ¤ben Ã¼berhaupt geeignet ist, eine bestimmte kÃ¶rperliche oder seelische
StÃ¶rung hervorzurufen (BSG, Urteil vom 09.05.2006, B 2 U 1/05 R, juris).

Hinsichtlich des BeweismaÃ�stabes gilt fÃ¼r die BeweiswÃ¼rdigung, dass die
GesundheitsschÃ¤den im Grad des Vollbeweises, also mit an Sicherheit grenzender
Wahrscheinlichkeit feststehen mÃ¼ssen. FÃ¼r die nach der Theorie der
wesentlichen Bedingung zu beurteilenden UrsachenzusammenhÃ¤nge zwischen
dem Unfallereignis und den als Unfallfolgen geltend gemachten
GesundheitsstÃ¶rungen ist die hinreichende Wahrscheinlichkeit erforderlich; die
bloÃ�e MÃ¶glichkeit genÃ¼gt insoweit nicht (BSG, Urteil vom 04.07.2013, B 2 U
11/12 R, juris, unter Hinweis auf BSG, Urteil vom 29.11.2011, B 2 U 26/10 R, juris;
BSG, Urteil vom 15.09.2011, B 2 U 25/10 R, juris; BSG, Urteil vom 15.09.2011, B 2 U
22/10 R, juris;Â  BSG, Urteil vom 02.04.2009, B 2 U 30/07 R, juris; BSG, Urteil vom
02.04.2009, B 2 U 9/08 R, juris). Es gelten die allgemeinen Regeln der materiellen
Beweislast. Danach trÃ¤gt derjenige, der ein Recht fÃ¼r sich beansprucht, nach
AusschÃ¶pfung aller MÃ¶glichkeiten der Ermittlung die materielle Beweislast fÃ¼r
das Vorliegen der tatsÃ¤chlichen Voraussetzungen dieses Rechts (BSG, Urteil vom
18.11.2008, B 2 U 27/07 R, juris).

Unter BerÃ¼cksichtigung dieser GrundsÃ¤tze hat die Beklagte bei der Ablehnung
der GewÃ¤hrung einer Verletztenrente wegen des Arbeitsunfalls vom 02.08.2010
weder das Recht unrichtig angewandt noch ist sie von einem Sachverhalt
ausgegangen, der sich als unrichtig erweist. Das LSG Baden-WÃ¼rttemberg hat in
seinem Beschluss vom 30.11.2015, L 10 U 341/14, ausfÃ¼hrlich und zutreffend
dargelegt, dass sich der KlÃ¤ger bei dem Arbeitsunfall vom 02.08.2010 lediglich
eine leichte GehirnerschÃ¼tterung mit einer SchÃ¼rfwunde am Kopf zugezogen
hat, die binnen weniger Wochen ausheilte und keine MdE begrÃ¼ndet, und die
mangels eines morphologischen Korrelats als Ursache fÃ¼r die Beschwerden des
KlÃ¤gers einzig in Betracht kommende psychische Erkrankung in Form einer
KonversionsstÃ¶rung unter BerÃ¼cksichtigung der Rechtsprechung des BSG nicht
rechtlich wesentlich auf den Arbeitsunfall vom 02.08.2010 zurÃ¼ckzufÃ¼hren ist,
sondern diesem insoweit nur die QualitÃ¤t einer Gelegenheitsursache zukommt. Zur
Vermeidung von Wiederholungen verweist der Senat zur BegrÃ¼ndung seiner
Entscheidung auf die GrÃ¼nde Ziff. II. in dem Beschluss des LSG Baden-
WÃ¼rttemberg vom 30.11.2015, L 10 U 341/14, die er sich in vollem Umfang zu
eigen macht.

Das Vorbringen des KlÃ¤gers im hier streitgegenstÃ¤ndlichen Verwaltungs-, Klage-
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und Berufungsverfahren fÃ¼hrt zu keiner abweichenden Beurteilung. Soweit der
KlÃ¤ger gerÃ¼gt hat, dass sowohl durch die Beklagte als auch das SG eine
inhaltliche Ã�berprÃ¼fung des Bescheids vom 07.10.2011 in der Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 07.05.2012 nicht erfolgt sei, erÃ¼brigen sich
AusfÃ¼hrungen hierzu, nachdem nun der Senat diese Ã�berprÃ¼fung
durchgefÃ¼hrt hat. Soweit der KlÃ¤ger im Klageverfahren die im Tatbestand
genannten Ã¤rztlichen Berichte aus den Jahren 2015 und 2016 vorgelegt und eine
Verschlechterung vorgetragen hat, hat eine PrÃ¼fung durch den Senat bereits
wegen des Grundsatzes â��ne eat iudex ultra petita partiumâ�� (vgl. hierzu B.
Schmidt in: Meyer-Ladewig u.a., a.a.O., Â§ 95 Rn. 5a) zu unterbleiben, weil der
KlÃ¤ger â�� wie sich schon aus dem Schriftsatz an das SG vom 06.06.2017 und
eindeutig aus der Berufungsschrift vom 09.11.2017 ergibt â�� zu dieser
vorgetragenen Verschlimmerung/Verschlechterung die Erteilung eines
rechtsbehelfsfÃ¤higen Bescheids durch die Beklagte, also gerade (noch) keine
gerichtliche Entscheidung, begehrt. Im Ã�brigen ist â�� wie bereits oben dargelegt
â�� fÃ¼r die Beurteilung der Zeitpunkt des Widerspruchsbescheids vom 07.05.2012
maÃ�gebend. Zu der zu diesem Zeitpunkt gegebenen Sachlage verhalten sich die
im Klageverfahren vorgelegten Berichte aus den Jahren 2015 und 2016 nicht.Â 

Der Senat hÃ¤lt weitere Ermittlungen nicht fÃ¼r erforderlich, da die vorliegenden
Ã¤rztlichen Unterlagen und insbesondere die Gutachten von H2 und Z dem Senat
die fÃ¼r die richterliche Ã�berzeugungsbildung notwendigen sachlichen
Grundlagen hinsichtlich des oben dargelegten Gegenstands des vorliegenden
Verfahrens vermitteln.

Dem in der Berufungsschrift gestellten Antrag, zum Beweis fÃ¼r die Unfallfolgen
und die MdE ein unabhÃ¤ngiges neurologisch-psychiatrisches
SachverstÃ¤ndigengutachten und ein unabhÃ¤ngiges Gutachten auf
orthopÃ¤dischem Fachgebiet nach Â§ 106 SGG, hilfsweise nach Â§ 109 SGG,
einzuholen, hatte der Senat â�� unabhÃ¤ngig davon, dass er den Sachverhalt fÃ¼r
geklÃ¤rt erachtet und daher eine weitere Beweiserhebung nicht geboten ist â��
bereits deswegen nicht nachzugehen, weil der KlÃ¤ger diesen Antrag in seinem
spÃ¤teren Schriftsatz, mit dem er sein EinverstÃ¤ndnis mit einer Entscheidung ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung gemÃ¤Ã� Â§ 124 Abs. 2 SGG erklÃ¤rt hat, nicht mehr
aufrechterhalten hat. Hieran Ã¤ndert auch der in der Berufungsschrift formelhaft
wiedergegebene Zusatz â��hilfsweise wird an den gestellten und etwa kÃ¼nftig
noch gestellten BeweisantrÃ¤gen ausdrÃ¼cklich festgehalten, sowohl fÃ¼r den Fall
der mÃ¼ndlichen Verhandlung, fÃ¼r den Fall nach Â§ 124 Absatz 2 SGG, fÃ¼r den
Fall des Â§ 153 Absatz 4 SGG sowie fÃ¼r sonstige Fallgestaltungenâ�� nichts. Denn
ein schon gestellter Beweisantrag muss grundsÃ¤tzlich im Sinne der Warnfunktion
jedenfalls bei einem â�� wie hier â�� durch einen berufsmÃ¤Ã�igen Rechtsvertreter
vertretenen Beteiligten bei einer Entscheidung ohne mÃ¼ndliche Verhandlung im
Rahmen des EinverstÃ¤ndnisses ausdrÃ¼cklich aufrechterhalten werden (vgl.
Leitherer in: Meyer-Ladewig u.a., a.a.O., Â§ 160 Rn. 18c; vgl. auch das nicht
verÃ¶ffentlichte, den BevollmÃ¤chtigten des KlÃ¤gers jedoch bekannte Urteil des
erkennenden Senats vom 30.09.2015, L 3 U 887/15).Â Â Â Â 

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Abs. 1 Satz 1 SGG.
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Die Revision ist nicht zuzulassen, da keiner der GrÃ¼nde des Â§ 160 Abs. 2 Nr. 1
und 2 SGG gegeben ist.

Erstellt am: 05.09.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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